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1 Einwender 1 

1.1 Mit Schreiben vom 18.04.2019 

1.1.a Geplante Nutzungen 

Ein Neubaugebiet ist das beste was Jüchen passieren kann und es 
sollte noch viele in der Größe des Auenfeldes geben. Eine Grünfläche 
ist schon vorgesehen aber wie sieht es mit einem Spielplatz aus. 

 

Es sollte nicht nur bei 12 neuen Einfamilienhäusern in Jüchen bleiben. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Anlage eines Spielplatzes ist aktuell nicht vorgesehen, da in direkter 
Umgebung eine Spielfläche vorhanden ist. 

Die Stadt Jüchen bereitet derzeit mehrere neue Baugebiete vor, um die 
Bedarfe im Stadtgebiet abzudecken. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 

2 Einwender 2 

2.1 Mit Schreiben vom 02.05.2019 

2.1.a Einleitung 

zu dem o. g. Bauleitplanverfahren nehmen wir im Rahmen der frühzei-
tigen Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wie folgt Stellung. Die 
Stellungnahme gilt von jeder der in Anlage 1 bezeichneten Personen 
als gesondert abgegeben. Sämtliche Personen sind Eigentümer eines 
Grundstücks in der Straße Am Ackergrund. Als Korrespondenzadres-
se nutzen Sie bitte gerne die oben angegebene.  

Einleitend möchten wir mitteilen, dass wir es begrüßen, dass der Ent-
wurf des o. g. Bebauungsplans mit seinen Festsetzungen derzeit eine 
Wohnbebauung mit zwölf freistehenden Einfamilienhäusern a maximal 
zwei Wohneinheiten vorsieht und die ursprüngliche Planung von 
sechs freistehenden und 16 Doppelhaushälften aus 2006 insoweit 
eingeschränkt wurde. Wir sind außerdem sicher, dass die zusätzlichen 
Einwohner dem Stadtteil Gierath eine Bereicherung sein werden und 
mit der Bebauung eine Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität durch 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 



 
Bebauungsplan Nr. 072 „Auf‘m Pilgerweg / Herberather Weg“ im Ortsteil Gierath der Stadt Jüchen 
Stellungnahmen der Verwaltung zu den Stellungnahmen im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 

2 / 16 
 

Stellungnahmen Abwägungsvorschlag Beschlussvorschlag 

die Modernisierung oder Schaffung der Infrastrukturen Gieraths ein-
hergehen kann. 

2.1.b Erhöhte Verkehrsbelastung 

Als Anwohner der Straße Am Ackergrund möchten wir aber unbedingt 
auch unsere Interessen im Rahmen der Planung gewahrt wissen so-
wie unsere Ideen in die Planung einbringen.  

Dabei geht es uns letztlich nur um einen Punkt: Wir möchten eine 
durchdachte, zukunftsfähige Verkehrsplanung.  

 

 

 

Die erhöhte Verkehrsbelastung, die sich im Anschluss an die Bebau-
ung ergeben wird, sollte für die Anwohner nicht im Rahmen einer Inte-
ressenabwägung als untergeordnet gewertet und deshalb als zumut-
bar eingeordnet werden. Vielmehr sollte eine für alle annehmbare 
Lösung gefunden werden, die auch ggfs. zukünftige an das Plangebiet 
angrenzende Bauplanungen jetzt schon berücksichtigt und die Wohn-
qualität in Gierath nicht mit jedem weiteren Plangebiet immer weiter 
einschränkt. Denn die Einschränkung schreitet seit Jahren durch die 
Schaffung der Siedlungen "Auf‘m Pilgerweg", "Blasius", "Im Broich" 
und nun noch "Auf‘m Pilgerweg / Herberather Weg" stückweise immer 
weiter fort. Wir befürchten daher, dass die gegenständliche Bebauung 
nicht die Letzte sein wird, die uns zugemutet werden soll. Wir bitten, 
daher nachdrücklich darum eine alternative Lösung zu finden und uns 
Anwohner nicht mit einem Verkehrsgutachten „abzuspeisen“, dass 
lediglich der Einhaltung der Formalitäten des Planverfahrens dient, 
nicht aber der Realität entspricht oder lösungsorientiert ist. Insoweit 
verweisen wir auf unseren bereits in dem vorigen Bauleitplanverfahren 
gemachten Vorschlag der Schaffung einer Umgehungsstraße für 
Gierath, die von der Jüchener Straße aus um das neue Plangebiet 
herum führt (Anlage 2). Welche Möglichkeiten sehen Sie an dieser 

 

 

Die zum Herberather Weg orientierten Baufenster (insg. 4 geplante EFH) 
werden über eben diesen erschlossen. Das zum Auf‘m Pilgerweg orientier-
te Baufenster (insg. 3 geplante EFH) wird ebenfalls hierüber erschlossen. 
Die übrigen Baufenster (insg. 5 geplante EFH) werden über eine Stichstra-
ße mit Wendehammer erschlossen.  

 

Der Bebauungsplan bereitet die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Errichtung eines Allgemeinen Wohngebietes vor. Geplant sind nach derzei-
tigem Stand insgesamt 12 neue EFH (bei max. Auslastung von 2 WE je 
Wohngebäude höchstens 24 WE). Bei den entstehenden Verkehren wird es 
sich vorwiegend um wohngebietstypische Verkehre handeln, die vorwie-
gend während der Morgen- (Arbeitsbeginn) und frühen Abendstunden (Fei-
erabend) auftreten werden. Dazu kommen gelegentliche weitere Fahrten 
während des Tages. Insgesamt sind die entstehenden Mehrverkehre je-
doch sehr gering.  

 

In einem Gutachten wurde die Verkehrssituation hinsichtlich der Verkehrs-
erzeugung durch das neue Wohngebiet fachgerecht untersucht (vgl. lng.-
Büro Geiger & Hamburgier, 2019). In diesem wurde ermittelt, dass bei der 
Errichtung von 12 WE eine Zusatzbelastung von 122 Fahrten inklusive ei-
nem 10%igen Zuschlags für Besucher und Handwerker über 24 h zu erwar-
ten ist. Für den worst case bei voller Nutzung von 24 WE ist mit einer Ver-
dopplung dieses zusätzlichen Verkehrsaufkommens zu rechnen. Es wäre 
dann von 244 Fahrten/24 h auszugehen, von denen 224 Fahrten zwischen 
6:00 Uhr und 22:00 Uhr stattfinden. Der Quell-/Zielverkehr beträgt während 

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
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Stelle noch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verkehrsplanung sollte außerdem die finanziellen Folgen einer 
erhöhten Verkehrsbelastung für die Straße Am Ackergrund betrachten 
und hierfür Lösungen vorsehen. Sollten der Bauverkehr sowie der 
Verkehr, der durch die neuen Anwohner verursacht würde, tatsächlich 
über die Straße Am Ackergrund laufen, sind Schäden an dieser als 
Anliegerstraße ausgebauten Straße ernsthaft zu befürchten. An die-
sen Kosten sollten die Anwohner der Straße Am Ackergrund, die aus 
der Bebauung des gegenständlichen Plangebiets - im Gegensatz zu 

der Morgenspitze 18 Pkw/h bzw. 2 Pkw/h und während der Nachmittags-
spitze 10 Pkw/h bzw. 18 Pkw/h. Während der Nacht, d. h. zwischen 22:00 
Uhr und 6:00  
Uhr, ist mit insgesamt 20 zusätzlichen Fahrten (Fahrzeugen) zu rechnen. 
Aufgrund dieser geringen zusätzlichen Belastung ist keine Überlastung zu 
befürchten. Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung wurde demnach 
nachgewiesen, dass die umgebenden Sammelstraßen die durch das 
Wohngebiet induzierten Mehrverkehre ohne Beeinträchtigungen aufneh-
men können. 
Die Errichtung einer Umgehungsstraße für das vorliegende Baugebiet ist 
somit verkehrstechnisch nicht notwendig und bietet keine maßvolle Alterna-
tive.  
Ergänzend dazu haben weder der Landesbetrieb Straßenbau NRW, die 
Bezirksregierung Düsseldorf Dez. 25 (Verkehr) noch weitere Träger öffent-
licher Belange im Zuge der Frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB Bedenken hinsichtlich der entstehenden Verkehrsbelastung geäu-
ßert. 

Die Baustellenverkehre werden nur temporär im Zuge der Bauphase auftre-
ten und sind demzufolge übergangsweise hinzunehmen. Da abgesehen 
von der Bauphase keine Annahme für die Zunahme von Schwerlastverkeh-
ren besteht, ist die Entstehung von Straßenschäden unwahrscheinlich. 
Etwaige Schäden, die tatsächlich durch Bauverkehr verursacht und diesem 
zugeordnet werden können, werden selbstverständlich verursachergerecht 
abgewickelt - daraus resultierende Maßnahmen sind nicht straßenbaubei-
tragspflichtig, zumal in aller Regel der Stadt hierdurch kein beitragsfähiger 
Aufwand entsteht.   

Der normale anwohnerbedingte PKW-Verkehr wird nicht zu einer deutlich 
schnelleren Abnutzung der Straße führen. Die finanzielle Beteiligung an 
ggf. notwendigen Straßenbaumaßnahmen betrifft im Übrigen nicht die Ebe-
ne des aktuellen Bauleitplanverfahrens. 

Auch ist eine Wertminderung durch den Bebauungsplan auf die Umgebung 
nicht ersichtlich, da gem. Verkehrsgutachten keine Verkehre erzeugt wer-
den, die die vorhandene Straße nicht aufnehmen kann.   
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einem Investor - keinerlei Vorteil ziehen, nicht beteiligt werden. Zudem 
kann es durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Straße Am 
Ackergrund zu einer Entwertung der Anwesen in der Straße Am 
Ackergrund kommen, sodass sich die Stadt Jüchen Schadensersatz-
forderungen ausgesetzt sehen könnte. Auch dies sollte als Kostenfak-
tor im Rahmen der Planung berücksichtigt werden. 

2.1.c Bebauungsplan Nr. 15 

Ergänzend zu dieser Stellungnahme verweisen wir auf die im Bauleit-
planverfahren zum Bebauungsplan Nr. 15 geführte Korrespondenz mit 
der Stadt Jüchen (teilweise anbei als Anlagenkonvolut 3). Die dort 
vorgetragenen Einwendungen haben nach wie vor Gültigkeit.  

Sehr gerne würden wir in einem gemeinsamen Gespräch das Thema 
der Verkehrsplanung mit Ihnen erörtern. Besteht diese Möglichkeit? 

Die Korrespondenz und vorgetragenen Einwendungen werden zur Kenntnis 
genommen.  

 

Gemäß Baugesetzbuch ist eine zweistufige Öffentlichkeitsbeteiligung vor-
gesehen. Die Einwender können sich erneut im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB in das Verfahren einbringen und 
Stellungnahmen vorbringen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 

2.1.d Anlage 1 

 

 Name Straßenadresse in 
41363 Gierath 

1 Anwohner 1 Am Ackergrund 1 

2 Anwohner 2 Am Ackergrund 2 

3 Anwohner 3 Am Ackergrund  3 

4 Anwohner 4 Am Ackergrund 4 

5 Anwohner 5 Am Ackergrund 5 

Die Anlage 1 wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 
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6 Anwohner 6 Am Ackergrund 6 

7 Anwohner 7 Am Ackergrund 7 

8 Anwohner 8 Am Ackergrund 9 

9 Anwohner 9 Am Ackergrund 10 

10 Anwohner 10 Am Ackergrund 11 

11 Anwohner 11 Am Ackergrund 12 

12 Anwohner 12 Am Ackergrund 13 

13 Anwohner 13 Am Ackergrund 14 
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2.1.e Anlage 2 

 

Die Anlage 2 wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 
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2.1.f Anlage 3 

 

Die Anlage 3 wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme bezieht sich 
auf das bereits abgeschlossene Bebauungsplanverfahren Nr. 15 „Auf´m 
Pilgerweg und Herberather Weg“, welcher bereits rechtskräftig ist.  

 

Die überwiegenden Anregungen der damaligen Einwendungen sind mit 
dem Verkehrsgutachten, welches diesem Bebauungsplan zu Grunde liegt, 
und unter Nummer 2.1b behandelt worden. Zudem sind die Auswirkungen 
auf die jeweiligen Schutzgüter im Umweltbericht ausführlich behandelt wor-
den.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis 
genommen. 
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